
—
 V

, 
v.

A
 .U

i
 v

ii
r-

ec
ht

18
4 M

.L
ut

he
r 

R
in

g 
!3

294 Gesetzblatt Teil II Nr. 44 — Ausgabetag: 15. Juli 1961

c) Abweichungen von der Ausgangsrezeptur für Er
zeugnisse, deren Preise auf Grund von Kalku
lationsvorschriften von den Betrieben eigenver
antwortlich gebildet worden sind, müssen zu 
einer eigenverantwortlichen Neufestsetzung des j 
Preises führen.

§ 4.
(1) Die infolge von Rezepturveränderungen eintreten

den Qualitätsminderungen haben grundsätzlich in j 
Preis Veränderungen ihren Ausdruck zu- finden. Uber 
die Preisveränderungen entscheiden gemäß § 3 Buch- ; 
staben а und b die zuständigen Preisbildungsorgane, j 
Erfolgt keine Preisherabsetzung, liegt eine unechte . 
Kosteneinsparung vor. Diese unechten Kosteneinspa
rungen stellen Mehrerlöse im Sinne des Preisrechts j 
dar. Auf Grund des § 4 Abs. 2 der Preisanordnung i 
Nr. 705 vom 17. Dezember 1956 — Behandlung der | 
Mehrerlöse in der volkseigenen Wirtschaft — (GBl. I ; 
S. 1350) und der Preisstrafrechtsverordnung in der Fas
sung vom 26. Oktober 1944 (RGBl. I S. 264) sind diese, j 
Mehrerlöse eigenverantwortlich von den Betrieben aller 
Eigentumsformen zu ermitteln und an den Staatshaus
halt abzuführen. Gebühren werden hierfür nicht er
hoben.

(2) Sofern branchenbedingte Richtlinien für die An
wendung der Anordnung vom 28. April 1959 über die 
Aufstellung und Abrechnung der Finanzpläne — Ver
änderung von Finanzplänen — (GBl. I S. 523) bestehen, 
ist nach diesen Richtlinien zu verfahren.

§ 5
(1) Die nach dieser Anordnung abzuführenden Mehr

erlöse sind Einnahmen des Haushalts der Republik.

(2) Die Überweisung der Mehrerlöse hat
a) von den zentralgeleiteten Betrieben der volks

eigenen Lebensmittelindustrie monatlich,
b) von allen übrigen Betrieben der Lebensmittel

industrie mindestens vierteljährlich
bis zum letzten Tag des nachfolgenden Monats an den 
zuständigen Rat des Kreises,

Konto bei der Deutschen Notenbank 11 28 103 
bei Landkreisen und
Konto bei der Deutschen Notenbank 11 28 104 
bei Stadtkreisen, 

zu erfolgen.

(3) Die gemäß Abs. 1 von den Betrieben abzufüh
renden Mehrerlöse sind von den Räten der Kreise, 
Abteilung Finanzen, in der Abrechnung der Staatsein
nahmen nachzuweisen und auf die nachstehenden Auf
tragszahlungskonten wie folgt zu buchen:

a) bei Abführungen von zentralgeleiteten volkseige
nen Betrieben der Lebensmittelindustrie auf dem 
Auftragszahlungskonto 124 — Mehrerlöse Lebens
mittelindustrie (Z) —,

b) bei Abführungen der bezirksgeleiteten und der 
örtlich geleiteten Betriebe der volkseigenen 
Lebensmittelindustrie auf dem Auftragszahlungs- 
;konto 125 — Mehrerlöse VEW (Ö) —,

c) bei Abführungen von Betrieben der übrigen 
Lebensmittelindustrie auf-dem Auftragszahlungs
konto 126 — Mehrerlöse übrige Wirtschaft —.

§ 6
Die Kontrolle über die richtige Ermittlung und Ab

führung in den zentralgeleiteten volkseigenen Betrie
ben der Lebensmittelindustrie obliegt den WB der 
Lebensmittelindustrie, in allen anderen Betrieben den 
zuständigen Wirtschaftsräten bzw. Plankommissionen 
bei den Räten der Bezirke bzw. Kreise. Darüber hinaus 
ist die Durchführung dieser Anordnung von den 
Finanzorganen zu kontrollieren.

§ 7
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1961 in Kraft.
(2) Alle Betriebe der Lebensmittelindustrie haben 

Mehrerlöse, die in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 
1961 infolge Rezepturveränderungen mit qualitäts
mindernder Wirkung entstanden sind, bis zum
31. August 1961 an den zuständigen Rat des Kreises 
abzuführen.

Berlin, den 24. Juni 1961
Der Minister der Finanzen

I. V.: S а n d i g 
Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 2* 
über die Erfassung und Sicherung bestehender 
baulicher Luftschutzanlagen und Ausarbeitung 

des Planes zu deren Wiederherstellung.

Vom 29. Juni 1961

Zur Ergänzung der Anordnung vom 17. November 
1958 über die Erfassung und Sicherung bestehender 
baulicher Luftschutzanlagen und Ausarbeitung des 
Planes zu deren Wiederherstellung (GBl. I S. 839) wird 
folgendes angeordnet:

§ 1
Die Anordnung vom 17. November 1958 wird durch 

folgenden § 1 а ergänzt:
Л 1 а

(1) Für die Erhaltung der gemäß § 1 erfaßten bzw. 
zu erfassenden baulichen Luftschutzanlagen sind die 
Rechtsträger, Eigentümer, Besitzer oder Verwalter 
verantwortlich. Die Benutzer dieser baulichen An
lagen des Luftschutzes sind verpflichtet, die Objekte 
ohne Beeinträchtigung ihrer Zweckbestimmung zu 
nutzen.

(2) Abbruchmaßnahmen dürfen nur mit Zustim
mung der zuständigen Kommandos des Luftschutzes 
durchgeführt werden. Die Zustimmung muß auf der 
Baustelle zur Einsichtnahme vorliegen.“

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 
Berlin, den 29. Juni 1961

Der Minister für Bauwesen 
S c h o l z

• Anordnung (Nr. 1) (GBl. I 1958 S. 839)
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